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Artikel 19 der IV. Genfer Konvention (1949) lautet: 

 
Demnach hört der humanitäre Schutz von zivilen 
Spitälern erst auf, wenn sie benutzt werden, au-
ßerhalb deren humanitären Pflichten für den 
Feind schädliche Taten zu begehen. 
Zunächst ist festzuhalten, dass der Passus outs-
ide their humanitarian duties nichts anderes als 
das Recht begründet, nötigenfalls sich selbst 
bzw. die Patienten zu verteidigen, ohne dabei sol-
chen Schutz einzubüßen. 
Ferner ist festzuhalten, dass die Wendung are 
used to commit – und nicht etwa are used with a 
view to commiting – bedeutet, dass die Begehung 
der Tat bereits unmittelbar stattfinden muss, um 
den Schutz einzubüßen. 
Außerdem muss die inkriminierte Tat schädlich 
für den Feind sein. Dies liegt bei bloßen Waffen-
lagern oder Kommandostrukturen udgl. nicht vor! 
Die hier angezeigte Abwägung der Interessen zwi-
schen jenem des Feindes, militärische Ziele aus-
zuschalten, und jenem der Humanität, zivile Ein-
richtungen zu schützen, schlägt hier zugunsten 
des letzteren aus: die Genfer Konvention IV 
nimmt hier Vorteile in Kauf, die eine Kriegspartei 
durch militärische Nutzung von zivilen Einrich-
tungen, die nicht unter die oben erläuterte Kate-
gorie der tatsächlich erfolgten Schädigung des 
Feindes fallen, erzielt. Diese Interessenabwä-
gung, die dem Artikel 19 der Konvention offen-
kundig inhärent ist, gebietet nämlich, das Adjek-
tiv harmful nach seiner schärfsten Bedeutung 
(schädlich) aufzufassen, und nicht nach seiner 
schwächsten (nachteilig), laut SOED (1945; siehe 
unten!). 
Deshalb kann Artikel 19/2 den zuvor erörterten 
Tatbestand auch nicht aushöhlen, sondern stellt 
lediglich eine lex spacialis dazu bzw., was den Be-
sitz von abgenommenen Waffen angeht, das 
Festhalten von (auch im Hinblick auf das oben er-
örterte Recht zur Selbstverteidigung, das desglei-
chen Waffenbesitz rechtfertigt) Selbstverständli-
chem dar, aus welcher somit ein argumentum a 
minore ad maius etwa dahin, dass zB 

Waffenlager eo ipso schädlich seien, nicht ge-
schlossen werden darf, und derer es bei solch ge-
botener Auslegung an sich gar nicht bedurft 
hätte. Im Übrigen liegt Bewaffnung im inhärenten 
Wesen kriegerischer Auseinandersetzungen, so-
dass noch nicht einmal Waffenlager, geschweige 
denn Kommandozentralen udgl. als solche 
schädlichen militärische Nutzungen angesehen 
werden können, welche den Schutz ausschlös-
sen. 

 
[…] 

 
Hier nachfolgend noch die gleichfalls authenti-
sche französische Fassung des Artikels 19 der IV. 
Genfer Konvention aus 1949, die von nuisible 
spricht. Hier gibt es keinen Zweifel: nuisible heißt 
schädlich und nichts anderes! 

 
Auf der XVII. Rot Kreuz-Konferenz zu Stockholm 
1948 wurde, in Überarbeitung der Konventionen 
aus 1907, ein Entwurf einer humanitären kriegs-
rechtlichen Konvention erarbeitet, auf dem die 
Genfer Konferenz von 1949 maßgeblich auf-
baute; daraus zitiere ich die Artikel 15 bis 17.  
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Auf diese Artikel 16 und 17 beziehen sich die un-
ten folgenden Ausführungen der Repräsentanten 
ABERCOMBIE und PICTET auf der Genfer Konferenz. 

 

 
Daraus ist ersichtlich, dass sich der Absatz 2 des 
Artikels 19 der oben zitierten Endfassung (ent-
spricht Artikel 17/3 von Stockholm) ursprünglich 
auf die Fassung des Artikels 16 von Stockholm 
bezieht, welche noch allein auf humanitäre 
Pflichten abstellte. Erst nachträglich wurde zu-
sätzlich die Tatbestandsvoraussetzung der actes 
nuisible eingeflochten, jedoch die zitierte Phrase 
des Artikels 17/3 praktisch unverändert im Absatz 
2 des Artikels 19 (Endfassung) platziert. Dies ist 
nun die Bestätigung der oben angestellten Über-
legung, dass ein Umkehrschluss aus diesem zu-
letzt genannten Absatz 2 unzulässig ist, weil die 
Phrase desselben nur Verstöße gegen humani-
täre Pflichten, nicht aber als schädliche Hand-
lungen qualifizieren sollte, sodass nicht eo ipso 
gesagt werden kann, dass andere als Verletzten 
abgenommene Waffen unbedingt bzw. eo ipso 
schädlich sein müssten, namentlich insbeson-
dere ehe sie benutzt werden, wofür ja auch das 
service compétente spricht. 
Es erweist sich also, dass die nachfolgenden 
Ausführungen im Kommentar zur IV. Genfer Kon-
vention, wonach jedwedes Waffenlager etc. (na-
mentlich von welchem an sich noch keine tat-
sächliche schädliche Wirkung ausgeht) den hu-
manitären Schutz aufhebt, unzutreffend sind. 

 
Quod erat demonstrandum! 
Israel völkermordet im Gazastreifen!  
 


